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KVG-Versicherungspflicht  
für Entsandte 
Aufgrund der unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen stellen Entsendungen Herausforderungen für HR-Abtei-

lungen dar; eine davon ist die KVg-Versicherungspflicht für Entsandte – ein nicht zu unterschätzender Kostenfaktor.

VOn DORIS nIEDERmAnn

heit (BAg) den Druck auf die Krankenkassen, 
damit die Entsendungsrichtlinien strikte ein-
gehalten werden – auch mit Vertragsstaaten 
mit Sozialversicherungsabkommen und mit 
nicht-Vertragsstaaten ohne Sozialversiche-
rungsabkommen. Das bedeutet, dass die 
KVg-Versicherungspflicht gemäss KVV Art. 
4 für entsandte Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen zwingend einzuhalten ist. Dies 
hat zu grossen unsicherheiten und Vollzugs-
problemen und vor allem auch zu einer Ver-
schlechterung der Bedingungen für die Ar-
beitgeber und entsandten Arbeitnehmen-
den geführt (doppelte Kostenbelastung, un-
genügende Deckung/Risiko, administrativer 
Mehraufwand, etc.).

Verschiedene Lösungen
Ein internationaler Krankenversicherungs-
plan mit einem internationalen Anbieter ist 
weit umfassender als eine KVg-Deckung  
und an die Bedürfnisse der mobilen Mitar-
beitenden angepasst. Auch für den Arbeit-
geber ist ein kollektiver internationaler 
Krankenversicherungsvertrag eine optimale 
Lösung. Denn damit kann das unternehmen 
alle mobilen Mitarbeitenden sowie die  
Familienangehörigen effizient und kosten-
günstig versichern. Ein grosser Vorteil ist, 
dass es für die Aufnahme in einen solchen 
Plan keine gesundheitsdeklaration gibt 
(Vorteile siehe Punkt 1 im folgenden Ab-
schnitt).

Doris Niedermann ist Account 
Manager bei expatpartners ag 
und Spezialistin für internatio-
nale Versicherungs- und Vorsor-
gelösungen.

Aus Sicht der Schweizer Sozialversi-
cherung liegt eine Entsendung dann 
vor, wenn der Arbeitnehmende auf 

Rechnung des Schweizer Arbeitgebers vorü-
bergehend in einem anderen Land einen 
Auftrag erledigt. Eine Entsendung muss ver-
schiedene Voraussetzungen erfüllen und 
von der AHV-Ausgleichskasse mittels einer 
Entsendungsbescheinigung bewilligt wer-
den. Bei einer Entsendung bleibt die Sozial-
versicherungsgesetzgebung der Schweiz an-
wendbar und zwar in der Regel in allen 
zweigen der Sozialen Sicherheit. Die ent-
sandte Person und ihre nichterwerbstätigen 
Familienangehörigen bleiben (mit wenigen 
Ausnahmen) in der Schweiz obligatorisch 
KVg-versicherungspflichtig. grundlage ist 
Art. 4 KVV (Verordnung über die Kranken-
versicherung).
in der Vergangenheit wurde die Anwendung 
der KVg-Entsendungsrichtlinien ausserhalb 
der Eu/EFTA nur von wenigen Krankenkas-
sen kontrolliert. Entsprechend konnten Ent-
sandte bei Wohnsitzverlegung ins Ausland 
ihre KVg-Deckung auflösen und einem (kol-
lektiven) internationalen Krankenversiche-
rungsvertrag (ihres Arbeitgebers) mit einem 
internationalen Anbieter beitreten. Seit eini-
ger zeit erhöht das Bundesamt für gesund-

Über 20 Teilnehmende trafen sich Anfang 
Juli bei der Swica in Bern zum dritten An-
lass aus der ll-Reihe (ll = lernen & lunchen). 
Als Referentin führte Karima Barka, eidg. 
dipl Sozialversicherungs-Expertin und Lei-
terin Taggeld bei Swica Bern durch den An-
lass. Anhand praktischer Beispiele erzählte 
sie von den Windungen und auch Wirrun-
gen, die bei der Erledigung von vermeint-
lich klaren Fällen mit den involvierten iV-
Stellen zum Vorschein treten können. Ka-
rima Barka gelang es, das grosse und span-
nende Themengebiet kurzweilig und leb-
haft zu präsentieren. Beim anschliessenden 

Lunch wurde noch das eine oder andere 
Thema vertieft. Ebenso blieb genug zeit, 
die alten Bekanntschaften zu pflegen – und 
auch neue aufzubauen.

Anfang Dezember findet auf dem gurten 
erstmals der Anlass zur Ehrung der besten 
Prüfungen des Fachausweises statt. unter 
dem Motto «Feuer & Flamme» wollen wir 
die neuen Berufsleute für unsere Sektion 
begeistern. und im März 2015 findet dann 
der 4. LL-Anlass statt. Thema: «Was würde 
der Patient wollen, wenn er wüsste, was er 
bräuchte». Thomas Bärtschi

ASDA BERn-SOlOthURn
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um der KVg-Versicherungspflicht Rechnung 
zu tragen, nicht aber auf eine internationale 
Deckung zu verzichten, gibt es folgende ge-
setzeskonforme Lösungen:

1. Koordination von Internationaler Kran-
kenversicherungslösung (Internationaler 
Anbieter) mit KVG-Minimaldeckung (Kran-
kenkasse)
Vorteil: Koordination von Leistungen und 
Prämien, Aufnahme ohne gesundheitsprü-
fung, keine Wartefristen, einfache Leis-
tungsabwicklung, internationale Dienstleis-
tungen/netzwerk. Aufgrund der zusammen-
arbeit der internationalen Anbieter mit loka-
len Krankenkassen wird bei Rückkehr in die 
Schweiz eine Freizügigkeit in die zusatzver-
sicherungen nach VVg angeboten.

2. KVG-Minimaldeckung und zusätzlich 
eine internationale Krankenversicherungs-
lösung (Internationaler Anbieter)
Analog Variante 1, aber es findet keine Ko-

ordination mit der KVg-Deckung statt. Das 
führt somit zum nachteil der Doppelversi-
cherung. Die Koordination der Leistungen/
Rückerstattungen ist aufwändig, sofern die 
KVg-Deckung in Anspruch genommen wird. 
Vorteil: Die freie Wahl des KVg-Krankenver-
sicherers kann zu Kosteneinsparungen füh-
ren (bei KVg Eu/EFTA-Tarif, Entsandtenta-
rif).

3. KVG plus spezifische internationale  
Zusatzversicherung (VVG)
Diese Lösung ist für Einzelfälle geeignet. 
Der administrative Aufwand ist gross (An-
tragsprozedere) und es besteht das Risiko 
einer Ablehnung oder eines Deckungsaus-
schlusses bei den zusatzversicherungen. zu-
dem kommen Wartefristen z.B. bei Schwan-
gerschaft zur Anwendung.

Bürokratisierung nimmt zu
Viele Entsandte sind fälschlicherweise nicht 
KVg-versichert. Bei Rückkehr in die Schweiz 

ist es nicht auszuschliessen, dass sie durch 
die Krankenversicherer mit diesem geset-
zeswidrigen Sachverhalt konfrontiert wer-
den und die KVg-Prämie rückwirkend teil-
weise oder ganz nachzahlen müssen. Dies 
kann für eine entsandte Person insbeson-
dere mit nichterwerbstätigen Familienmit-
gliedern eine grosse finanzielle Belastung 
bedeuten.
Eine Praxisänderung in dem Sinne, dass 
eine generelle Befreiung der KVg-Pflicht 
(ausserhalb Eu/EFTA) z.B. mit einem nach-
weis einer ausreichenden Versicherungsde-
ckung erlaubt ist, erscheint im Moment lei-
der nicht realistisch. Viel eher müssen wir 
uns auf eine zunehmende Bürokratisierung 
(inkl. Kontrolle) einstellen. Die Herausforde-
rung ist, im komplexen Marktumfeld die 
bestmögliche Lösung für Arbeitgeber und 
Arbeitnehmende zu finden. glücklicher-
weise gibt es verschiedenste lokale und in-
ternationale Anbieter, welche Lösungen ent-
wickeln oder bereits anbieten.


